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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Landwirtschaft

Agrarprodukte

Mit der im Dezember 2015 eingereichten Motion „sinnvolle Vorschriften für eine
Kennzeichnung ‚ohne GVO/ohne Gentechnik hergestellt‘“ beauftragte Jacques
Bourgeois (fdp, FR) den Bundesrat, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu lockern
und eine Bezeichnungsreglementierung zu ermöglichen, wie sie in den umliegenden
Ländern praktiziert werde. Die Schweiz zeichne sich gemäss dem Motionär im Vergleich
zu ihren Nachbarländern durch einen systematischen Verzicht auf Gentechnik in der
Landwirtschaft aus. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen erlaubten es jedoch
bisweilen nicht, Lebensmittel mit einem entsprechenden Label zu versehen, solange
nicht die gesamte Herstellungskette ohne GVO auskommt. Dies verunmögliche vor allem
die Bezeichnung von vielen tierischen Lebensmitteln, da Futtermittelzusätze wie
Vitamine oder Enzyme praktisch nur mit GVO hergestellt würden. Eine derart strenge
gesetzliche Regelung würden die benachbarten Länder hingegen nicht kennen.
Wettbewerbsnachteile für Schweizer Produkte und eine mangelnde Transparenz für
Konsumentinnen und Konsumenten seien die Folgen solch ungleicher Bestimmungen,
so die Argumentation des Motionärs. Dies gelte speziell für Lebensmittel tierischen
Ursprungs: So erhielten Produkte, die ohne GVO hergestellt worden seien, hierzulande
keine entsprechende Bezeichnung, während ausländische Produkte nicht deklarieren
müssten, dass Futtermittel aus gentechnisch veränderten Pflanzen verwendet worden
waren.
Bereits Ende 2014 sei in einem Projekt zur Änderung der Verordnung über gentechnisch
veränderte Lebensmittel versucht worden, diese Regelung anzupassen, erklärte der
Bundesrat. Der Änderungsvorschlag sei jedoch bei der Vernehmlassung auf eine
ablehnende Mehrheit getroffen, die unter anderem aufgrund fehlender Transparenz
und Schwierigkeiten bei der Umsetzung gegen den Vorschlag argumentiert habe. Auch
habe die Erwartung einer europäischen Verordnung dazu beigetragen, dass das Projekt
nicht weiterverfolgt worden sei. In der EU seien diese Arbeiten mittlerweile gestoppt
worden, sodass es der Bundesrat als sinnvoll erachtete, diese Thematik erneut in
Angriff zu nehmen und eine zufriedenstellende Lösung zu finden. Der Nationalrat folgte
dem entsprechenden Antrag des Bundesrats und reichte die Motion an die kleine
Kammer weiter. 1

MOTION
DATUM: 18.03.2016
LAURA SALATHE

In der Frühjahrssession 2017 beantragte die WBK-SR dem Ständerat die Annahme der
Motion Bourgeois (fdp, FR), welche sinnvolle Vorschriften für eine Kennzeichnung
„ohne GVO/ohne Gentechnik hergestellt“ forderte. Der Motionär wollte erwirken,
dass die rechtlichen Bestimmungen derart angepasst würden, dass die Kennzeichnung
von GVO-freien Lebensmitteln in der Schweiz mit derjenigen der Nachbarländer
harmonisiert werde. In der Schweiz seien die Anforderungen für eine „ohne GVO“-
Bezeichnung im Vergleich zum Ausland sehr streng. Die Kommission des Ständerats
anerkannte, dass diese Ungleichheiten zwischen schweizerischen und ausländischen
Produkten zu Wettbewerbsnachteilen für die inländische Landwirtschaft sowie zu
mangelnder Transparenz für Konsumentinnen und Konsumenten führen könne. Wie
zuvor schon im Nationalrat und entsprechend der Empfehlung des Bundesrates wurde
die Motion Bourgeois auch in der kleinen Kammer ohne längere Diskussion
angenommen. 2

MOTION
DATUM: 14.03.2017
LAURA SALATHE
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Alternativenergien

Mit einer Motion wollte Thomas de Courten (svp, BL) den Bundesrat beauftragen, im
Gesetz einen Mindestabstand von Windkraftanlagen zu Siedlungsgebieten vom
Zehnfachen der Höhe der Anlagen festzulegen – so wie dies in anderen Ländern bereits
vorgeschrieben sei. Er wolle damit Menschen und Tiere vor Schallbelastungen schützen
und die Akzeptanz von Windkraftanlagen in der Bevölkerung erhöhen. Die
Zehnfachregel trage zudem der Entwicklung von immer grösser werdenden
Windkraftanlagen Rechnung und vergrössere den Abstand dementsprechend. Der
Nationalrat folgte jedoch im Sommer 2019 der Empfehlung des Bundesrates und lehnte
die Einführung einer nationalen gesetzlichen Grundlage für Mindestabstände von
Windkraftanlagen zu Siedlungsgebieten mit 123 gegen 65 Stimmen bei 2 Enthaltungen
ab. Umweltministerin Simonetta Sommaruga verwies auf die bestehenden gesetzlichen
Regelungen wie die Lärmschutzverordnung (LSV) und die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP), welche bereits vor der Realisierung eines Projekts die Auswirkungen auf die
Umwelt prüfen. Beide Gesetze würden deshalb schon heute dafür sorgen, dass die
Bevölkerung ausreichend vor Lärmstörungen geschützt werde. Zudem würde ein
Abstand von 1500 Metern – wie dies der Motionär fordere – die ausgewiesenen
Potenzialgebiete aus dem Konzept Windenergie um zwei Drittel reduzieren, so der
Bundesrat in seiner Stellungnahme. 3

MOTION
DATUM: 04.06.2019
MARCO ACKERMANN

Umweltschutz

Allgemeiner Umweltschutz

Der Nationalrat überwies eine, auf Antrag des Bundesrates in ein Postulat
umgewandelte, Motion Bundi (sp, GR), welche von der Regierung Vorschriften über die
Einschränkung von Forschung und Anwendung der Gentechnologie bei Tieren und
Pflanzen verlangte. In seiner Antwort wies der Bundesrat auf die laufende Revision des
Umweltschutzgesetzes hin, welche im dritten Kapitel die Problematik der
Gentechnologie in bezug auf umweltgefährdende Organismen regelt. 4

MOTION
DATUM: 19.03.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT

Eine Motion (92.3542) Bundi (sp, GR), welche die Einführung der
Umweltverträglichkeitsprüfung bei der Bewilligung von Golfplätzen forderte, wurde als
Postulat überwiesen. Auf Antrag des Bundesrates wurden allerdings zwei Forderungen
betreffend die kantonalen Kompetenzen bis zur Inkraftsetzung einer erweiterten
Verordnung zur Umweltverträglichkeitsprüfung sowie die Bestimmung betreffend
überregionale Raumverträglichkeit herausgestrichen. Eine Motion (92.3097) Baumann
(gp, BE), welche vom Bundesrat eine «Umweltverträglichkeitsprüfung» der gesamten
schwer überblickbaren Agrargesetzgebung verlangte, wurde — auf Antrag des
Bundesrats — als Postulat überwiesen. Der Nationalrat nahm hingegen eine Motion
(92.3402) Cavadini (fdp, TI) für ein beschleunigtes und verbessertes Verfahren bei der
Umweltverträglichkeitsprüfung mit 57 zu 33 Stimmen an. Der Vorstoss verlangte
insbesondere die explizite Regelung der Koordinationspflicht im Gesetz, die Vorgabe
von Zielen resp. Grenzwerten für die Prüfung von Projekten sowie die Pflicht für die
Interessenten oder potentiellen Beschwerdeführer, sich von Anfang an am Verfahren zu
beteiligen. Letzterer Aspekt des Begehrens wurde nur als Postulat überwiesen. 5

MOTION
DATUM: 01.12.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT

Le Conseil des Etats a transmis une motion Cavadini (prd, TI), déjà acceptée en 1993 par
la grande chambre, demandant au Conseil fédéral de proposer une modification de la
loi sur la protection de l'environnement afin de simplifier et d'accélérer la procédure
concernant l'étude d'impact sur l'environnement. 6

MOTION
DATUM: 02.06.1994
SERGE TERRIBILINI
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Le Conseil national a transmis comme postulat une motion Gonseth (pe, BL) demandant
que les installations utilisant des organismes génétiquement modifiés soient
obligatoirement soumises à l'étude d'impact sur l'environnement. 7

MOTION
DATUM: 17.06.1994
SERGE TERRIBILINI

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitnehmerschutz

Mit einer Motion wollte von Felten (sp, BS) den Bundesrat beauftragen,
Arbeitsschutzbestimmungen für die Handhabung (Bearbeitung und Entsorgung) von
gentechnisch veränderten Organismen zu erlassen, welche zumindest das
Sicherheitsniveau der entsprechenden EU-Richtlinie aufweisen sollten. Der Vorstoss
wurde von Randegger, CIBA-Werkleiter und Basler FDP-Nationalrat bekämpft und die
Diskussion deshalb verschoben. 8

MOTION
DATUM: 04.10.1996
MARIANNE BENTELI

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Medizinische Forschung

Fragen der Sicherheit bei der Genmanipulation und der Freisetzung von genetisch
veränderten Lebewesen standen im Zentrum neu im Nationalrat eingereichter
Vorstösse. Mit drei Motionen (Mo 90.409, Mo. 90.869 und Mo. 90.802) will der Basler
Nationalrat Baerlocher (poch, BS) ein Verbot von gentechnologisch hergestellten
Lebensmitteln, ein Verbot der Freisetzung von gentechnisch manipulierten Lebewesen
und eine Umweltverträglichkeitsprüfung für bio- und gentechnologische Anlagen
erreichen. Die drei Motionen wurden nach dem Ausscheiden Baerlochers aus dem Rat
abgeschrieben. 9

MOTION
DATUM: 31.01.1990
MARIANNE BENTELI

Im Anschluss an die Beratungen überwies der Rat eine Motion der vorberatenden
Kommission, die den Bundesrat beauftragt, eine Vorlage zu unterbreiten, welche die
Anwendung von Genomanalysen regelt und insbesondere die Anwendungsbereiche
definiert sowie den Schutz der erhobenen Daten gewährleistet. Nationalrätin Ulrich (sp,
SO) zog daraufhin ihre analoge parlamentarische Initiative zurück (Pa.Iv. 89.240). Eine
parlamentarische Initiative der inzwischen aus dem Rat ausgeschiedenen Abgeordneten
Fetz (poch, BS) für ein Moratorium im Bereich der Gentechnologie wurde dagegen klar
abgelehnt (Pa.Iv. 88.234). Zwei Kommissionspostulate zur Forschung über die
Auswirkungen der Gentechnologie und zur Bildung einer Kommission für gentechnische
Forschung wurden diskussionslos überwiesen (Po. 89.441 und Po. 89.442). Gleich wie
der Ständerat beschloss auch der Nationalrat, einer Standesinitiative des Kantons St.
Gallen Folge zu geben, welche verlangt, dass der Bund unverzüglich Vorschriften über
die DNS-Rekombinationstechniken in Medizin, Landwirtschaft und Industrie erlassen
soll. Zwei dringliche Interpellationen (Grüne Fraktion: D.Ip. 91.3040 und Baerlocher,
poch, BS: D.Ip 91.3045)   zur Freisetzung gentechnisch veränderter Kartoffeln in der
eidgenössischen Forschungsanstalt von Changins (VD) wurden nach dieser
reichbefrachteten Debatte nicht mehr diskutiert. 10

MOTION
DATUM: 20.03.1991
MARIANNE BENTELI

Im Zusammenhang mit diesen Eurolex-Beschlüssen behandelten beide Kammern
mehrere Motionen, welche aus den Beratungen der zuständigen Kommissionen
hervorgegangen waren. Der Nationalrat lehnte dabei sowohl ein eigenständiges
Gentechnologiegesetz für den ausserhumanen Bereich als auch eine hinreichende
Bundeskontrolle für gentechnisch hergestellte Medikamente ab (Mo. Ad 92.057-1).
Ebenso sprach er sich dagegen aus, vom Bundesrat eine weitere gesetzliche
Konkretisierung des Begriffs der umweltgefährdenden Organismen zu verlangen. Einzig
eine Motion der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrats für
den unverzüglichen Erlass von Bestimmungen, die den Umgang mit gentechnisch
veränderten und pathogenen Organismen umfassend und unter Einbezug des
Transports regeln soll, wurde von beiden Kammern angenommen. 11

MOTION
DATUM: 23.09.1992
MARIANNE BENTELI
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Nationalrat Günter (sp, BE) versuchte mit einer Motion zu erreichen, dass ein Gesetz
ausgearbeitet wird, welches die Gentestung von Personen im Zusammenhang mit
Lebens- und Krankenversicherungen verbietet. Da der Bundesrat auf bereits laufende
Arbeiten einer Expertenkommission verweisen konnte, wurde der Vorstoss im
Einverständnis mit dem Motionär nur als Postulat angenommen. 12

MOTION
DATUM: 03.10.1996
MARIANNE BENTELI

Da er gewillt ist, in diesen heiklen Bereichen aktiv zu werden, war der Bundesrat bereit,
entsprechende Motionen im Nationalrat entgegenzunehmen. Dormann (cvp, LU) wollte
ihn verpflichten, möglichst rasch ein Bundesgesetz über die medizinische Forschung
am Menschen vorzubereiten, doch wurde der Vorstoss von von Felten (sp, BS) bekämpft
und damit vorderhand der Diskussion entzogen. Eine Motion von Felten, welche
Gentests vor Abschluss eines Versicherungsvertrags praktisch ausschliessen wollte,
wurde von Privatassekuranzvertreter Hochreutener (cvp, BE) bekämpft und deshalb
materiell ebenfalls nicht behandelt. 13

MOTION
DATUM: 26.06.1998
MARIANNE BENTELI

Im Vorjahr war eine Motion von Felten (sp, BS), welche Gentests vor Abschluss eines
Versicherungsvertrags praktisch ausschliessen wollte, von Hochreutener (cvp, BE)
bekämpft worden. Nachdem dieser seinen Widerstand aufgegeben hatte, wurde der
Vorstoss im Einvernehmen mit der Motionärin als Postulat überwiesen. 14

MOTION
DATUM: 03.03.1999
MARIANNE BENTELI

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Forschung

Le Conseil des Etats a transmis comme postulat une motion Huber (pdc, AG) qui invitait
le Conseil fédéral à présenter deux projets de loi, l'un sur le génie génétique et l'autre
sur la médecine de la procréation. Le chef du DFI a répondu qu'il lui paraissait inutile
de créer une nouvelle base légale spécialement pour ces deux domaines alors les
réglementations relatives à ces sujets sont déjà inscrites dans différents textes
législatifs, en particulier la loi sur la protection de l'environnement et celle sur les
épidémies. De surcroît, une révision de ces deux textes est actuellement en cours. Pour
sa part, le Conseil national a approuvé sous forme de postulat une motion Bundi (ps,
GR) qui chargeait le Conseil fédéral d'édicter des prescriptions limitant la recherche et
les applications de la technologie génétique sur les plantes et les animaux (Mo.
91.3418). 15

MOTION
DATUM: 19.03.1993
ANDRÉ MACH

Im Frühjahr präsentierte der Bundesrat die Inhalte der seit langem in Aussicht
gestellten Gen-Lex-Vorlage. Im Mittelpunkt der Botschaft zur Gen-Lex, die den Artikel
120 der neuen Bundesverfassung konkretisiert, steht eine Änderung des
Umweltschutzgesetzes, wobei aber auch entsprechende Anpassungen bei einer Reihe
weiterer Bundesgesetze vorgenommen werden müssen. Umweltminister Leuenberger
war mit seiner Forderung nach einem Verbot für die kommerzielle Freisetzung
gentechnisch veränderter Organismen (GVO) nicht durchgedrungen. Die Botschaft
enthielt weder ein solches Verbot noch ein Moratorium, wie es der Direktor des
Bundesamts für Wald und Landschaft (BUWAL), Philippe Roch, vorgeschlagen hatte.
Hingegen wurde die Haftungsfrage strenger geregelt. Vorgesehen war eine Haftpflicht
der Hersteller von GVO mit einer Verjährungsfrist von 30 Jahren. Die Frist soll der
Tatsache Rechnung tragen, dass allfällige Schäden erst in einer nächsten Generation
bekannt werden können. Bei Schäden, welche auf eine unsachgemässe Verwendung von
GVO zurückzuführen sind, hafte hingegen die Anwenderin oder der Anwender – bei
einer maximalen Schadensumme von 20 Mio Fr. Um einem umfassenden Umwelt- und
Tierschutz gerecht zu werden, soll im weiteren der verfassungsmässig verankerte
Begriff der „Würde der Kreatur“ in der Gen-Lex konkretisiert werden. Der Bundesrat
schränkte den Begriff in seiner Botschaft rechtlich auf Tiere und Pflanzen ein. Eine
Verletzung derer Würde liege bei einer Tangierung ihrer artspezifischen Eigenschaften
vor. Angesichts des weiten Interpretationsspielraums dieser Norm wurde die
Eidgenössische Ethikkommission für die Biotechnologie im ausserhumanen Bereich mit
der entsprechenden Güterabwägung beauftragt. Zum Pflichtenheft der Kommission soll
zudem die Information der Öffentlichkeit gehören, welcher der Bundesrat in der
Vorlage grosse Bedeutung zuschrieb. Die Botschaft sieht unter anderem ein allgemeines

MOTION
DATUM: 23.03.2000
ELISABETH EHRENSPERGER
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Aktenzugangsrecht sowie die Förderung des Dialogs mit der Bevölkerung vor. In diesem
Zusammenhang hatte der Nationalrat in der Frühjahrssession eine Motion Gonseth (gp,
BL) in abgeschwächter Form als Postulat überwiesen und damit vom Bundesrat
gefordert, die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips mit Geheimhaltungsvorbehalt in
der Gen-Lex zu prüfen. Zur Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips war mit der Motion
eine Verankerung folgender Punkte in der Gen-Lex verlangt worden: offene Information
über alle neu angemeldeten Freisetzungsgesuche durch die zuständigen Bundesämter,
Akteneinsicht für alle sowie eine einheitliche Informationspolitik in allen
Bundesämtern, die in Bewilligungsverfahren von GVO involviert sind. 16

Das Parlament überwies mehrere Vorstösse zur Gentechnologie-Forschung in der
Landwirtschaft: Diskussionslos billigte der Nationalrat drei Motionen der SP-Fraktion.
Beim Nationalen Forschungsprogramm „Nutzen und Risiken der Freisetzung
gentechnisch veränderter Pflanzen“ verlangte sie geeignete Foren für die Diskussion
der Resultate für interessierte Bevölkerungskreise. Bei der Analyse möglicher
gesundheitlicher Risiken gentechnisch veränderter Pflanzen und Lebensmittel sei die
Entwicklung geeigneter molekularbiologischer Methoden und Forschungsansätze zu
fördern. Schliesslich sollte sich der Bundesrat baldmöglichst für breit angelegte und
umfassende Untersuchungen über innovative Lösungen ohne Gentechnologie in der
Landwirtschaft einsetzen. Der Ständerat unterstützte die beiden ersten Begehren
diskussionslos, das dritte lehnte er ab, weil es den Eindruck erwecke, die traditionelle
Forschung entwickle sich in die falsche Richtung. Auf Zustimmung stiess hingegen eine
Motion Leumann (fdp, LU), welche eine Intensivierung der Ressortforschung im Bereich
des Nebeneinanders von gentechnisch veränderten und gentechnisch nicht
veränderten Pflanzen durch praktische Feldversuche verlangt. 17

MOTION
DATUM: 20.09.2006
MAGDALENA BERNATH

Diskussionslos überwies der Nationalrat Teile einer Motion der grünen Fraktion
betreffend gesetzliche Regelungen für die Nanotechnologie. Auf Zustimmung stiess
dabei die Forderung von Massnahmen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt vor
künstlich erzeugten Nanopartikeln und nanotechnologischen Anwendungen
insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittel, Textilien, Haushalt,
Kosmetik und Medizin. Die Definition des Begriffs und der Anwendungsbereiche der
Nanotechnologie sowie die verlangte Festlegung von spezifischen
Bewilligungsverfahren, Toxizitäts- und Emissionsgrenzwerten, Messverfahren,
Deklarationsvorschriften sowie Haftungsregeln gingen dem Bundesrat und dem
Nationalrat zum jetzigen Zeitpunkt zu weit, da diesbezügliche Abklärungen im Gange
seien. 18

MOTION
DATUM: 05.10.2006
MAGDALENA BERNATH

Der Ständerat überwies die im Vorjahr vom Nationalrat teilweise überwiesene Motion
der GP-Fraktion bezüglich der Nanotechnologie ebenfalls. 19

MOTION
DATUM: 21.03.2007
LINDA ROHRER

Eine Motion Leumann-Würsch (fdp, LU) beauftragte den Bundesrat, die
Ressortforschung im Bereich des Nebeneinanders von gentechnisch veränderten und
gentechnisch nicht veränderten Pflanzen in der Schweiz durch praktische Feldversuche
und andere geeignete Massnahmen zu intensivieren und die daraus gewonnenen
Erkenntnisse in die Umsetzung der Koexistenzverordnung einfliessen zu lassen. Grund
zu der Motion hatten die Diskussionen im Vorfeld der Abstimmung über das Gentech-
Moratorium zur Frage, ob die Koexistenz von gentechnisch veränderten und
gentechnisch nicht veränderten Pflanzen in der Schweiz möglich sei, gegeben. Dies soll
mittels der geforderten praktischen Feldversuche gelöst werden. Die beiden Kammern
folgten der Empfehlung des Bundesrates und nahmen die Motion an. 20

MOTION
DATUM: 19.09.2007
LINDA ROHRER

1) AB NR, 2016, S. 550
2) AB SR, 2017, S. 218 f.; TA, 14.3.17; NZZ, 15.3.17
3) AB NR, 2019, S. 933 ff.; BLZ, 6.6.19
4) AB NR, 1993, S. 564
5) AB NR, 1993, S. 1379 ff.; AB NR, 1993, S. 1383 ff.; AB NR, 1993, S. 2120 ff.; NZZ, 1.12.93
6) BO CE, 1994, p. 490 s.
7) BO CN, 1993, p. 1380 s.; BO CN, 1994, p. 1188 s.
8) Amtl. Bull. NR, 1996, S. 1851 f.
9) Verhandl. B. vers., 1990, IV, S. 66 f. Ww, 11.1.90; BaZ, 12.1. und 31.1.90; LNN, 10.1 1.90. TA, TW und Vr, 2.11.90.
10) Amtl. Bull. NR, 1991, S. 636 ff., Amtl. Bull. NR, 1991, S. 536 und 2046 f., NZZ, 10.1. und 22.2.91; Presse vom 2.3.91. Verhandl.
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